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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in der Republik Moldau 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Republik Moldau, 

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Republik 
Moldau und der Europäischen Union, das am 28. November 1994 unterzeichnet wurde 
und am 1. Juli 1998 in Kraft trat, 

– unter Hinweis auf den am 22. Februar 2005 in der Sitzung des Kooperationsrats 
gebilligten Aktionsplan EU-Republik Moldau im Rahmen der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, 

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung und die Empfehlungen im Anschluss an die 
Sitzung des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Republik Moldau vom 22. 
und 23. Oktober 2008, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Wahlbeobachtungsmission für die Parlamentswahl in 
der Republik Moldau vom 5. April 2009 des Büros für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) der OSZE mit ersten Ergebnissen und Schlussfolgerungen 
sowie den Zwischenbericht nach der Wahl, 

– unter Hinweis auf die zahlreichen Berichte der Medien und von Organisationen der 
Zivilgesellschaft über die Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte in der 
Republik Moldau nach der Parlamentswahl vom 5. April 2009, 

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Republik Moldau enge historische, kulturelle und 
wirtschaftliche Bindungen an die Mitgliedstaaten der EU besitzt und mehrfach sein 
Bestreben nach einer stärkeren europäischen Integration bekundet hat, 

B. in der Erwägung, dass sich eine echte und ausgewogene Partnerschaft nur auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte, insbesondere im Hinblick auf Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschen- und Bürgerrechte, entwickeln kann, 

C. in der Erwägung, dass der ENP-Aktionsplan EU-Republik Moldau die politischen und 
institutionellen Reformen insbesondere im Bereich der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten fördern soll, die die Republik Moldau dazu befähigen werden, 
schrittweise in Maßnahmen und Programme der EU eingebunden zu werden, 

D. in der Erwägung, dass die Wahlbeobachtungsmission des BDIMR der OSZE in ihrem 
vorläufigen Bericht festgestellt hat, dass die Parlamentswahl, die am 5. April 2009 in der 
Republik Moldau stattgefunden hat, hinsichtlich des gesamten Ablaufs der Wahl eine 
spürbare Verbesserung darstellt, dass es den staatlichen Stellen jedoch nicht gelungen ist, 
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allen betroffenen Parteien gleichen Zugang zu den Medien zu garantieren, und dass 
schwerwiegende Bedenken über den Missbrauch behördlicher Ressourcen durch die 
Regierung zugunsten von Kandidaten der Regierungspartei geäußert wurden, 

E. in der Erwägung, dass Oppositionsparteien gut begründete Vorwürfe wegen verbreiteten 
Wahlbetrugs beispielsweise durch mehrfache Stimmabgabe, Stimmabgabe ohne geeignete 
Ausweispapiere, gefälschte Unterschriften auf Wählerlisten, Wähler mit identischen 
Ausweisnummern und Namen Verstorbener in Wählerverzeichnissen erhoben haben und 
dass ihre Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof aus verfahrensrechtlichen Gründen 
zurückgewiesen wurde, 

F. in der Erwägung, dass das De-facto-Regime der abtrünnigen Region Transnistrien die 
Teilnahme einer großen Zahl moldauischer Bürger an der Wahl verhindert hat, 

G. in der Erwägung, dass auf anfänglich friedliche Demonstrationen am 7. April gewaltsame 
Angriffe auf die Gebäude des Präsidialamts und des Parlaments folgten und dass ernste 
Fragen nach dem Vorgehen der Polizei während der Tumulte im Umfeld und im Innern 
des Parlaments und des Gebäudes des Präsidialamts noch unbeantwortet sind, 

H. in der Erwägung, dass die darauf folgende brutale Reaktion der Polizei und der 
Sicherheitskräfte unverhältnismäßig war und darauf hindeutet, dass es den moldauischen 
Staatsorganen in schwerwiegendem Maße und systematisch misslingt, die 
Rechtsstaatlichkeit und die uneingeschränkte Achtung der Gesetze der Republik Moldau 
aufrechtzuerhalten und ihren Verpflichtungen als Mitglied des Europarats 
nachzukommen, 

I. in der Erwägung, dass hunderte Menschen festgenommen wurden und zu den gemeldeten 
Verhafteten friedliche Demonstranten, Journalisten und jugendliche Aktivisten zählten, 
die in den Gefängnissen brutal geschlagen und misshandelt wurden, 

J. in der Erwägung, dass Fälle polizeilicher Misshandlung einschließlich erniedrigender und 
demütigender Behandlung von Männern und Frauen in der Republik Moldau von 
internationalen Organisationen sowie nationalen und internationalen nichtstaatlichen 
Organisationen ausführlich dokumentiert wurden, 

K. in der Erwägung, dass die Ausweisung des Leiters der rumänischen Mission und des 
Gesandten der rumänischen Botschaft durch die moldauische Regierung gegen die 
gutnachbarlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Moldau verstößt, 

L. in der Erwägung, dass der Reiseverkehr rumänischer Staatsbürger in die Republik Moldau 
durch das Abkommen über Visaerleichterungen zwischen der EU und der Republik 
Moldau geregelt ist und dass die Einführung einer Visaregelung für rumänische 
Staatsbürger einen Bruch der bestehenden Vereinbarungen darstellt, 

1. verurteilt die unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt und ist entsetzt über die 
zahlreichen Berichte über die Misshandlung Gefangener und die Verhinderung ihres 
Zugangs zu Gerichten; fordert die Staatsorgane auf, alle diese Demonstranten und 
jugendlichen Aktivisten, die noch in Gewahrsam sind, sofort freizulassen und bei 
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eventuellen Gerichtsverfahren höchstmögliche Standards zu gewährleisten; 

2. fordert die moldauischen Staatsorgane auf, eine unabhängige und glaubwürdige 
Untersuchung aller Vorwürfe der übermäßigen Gewaltanwendung und Misshandlung 
durch Polizeibeamte zu veranlassen; erwartet, dass die Untersuchung gründlich und 
unvoreingenommen erfolgt und dass jeder überführte Täter in einem fairen Verfahren vor 
Gericht gestellt wird; betont, dass bei einer solchen Untersuchung die Opposition stark 
repräsentiert sein und uneingeschränkt einbezogen werden muss, damit ein legitimes 
Ergebnis sichergestellt ist; 

3. fordert den Rat auf, mit der moldauischen Regierung und der Opposition zu erwägen, ob 
die Europäische Union eine solche Untersuchung fördern könnte, indem sie möglichst 
rasch einen unabhängigen Untersuchungsausschuss benennt; 

4. fordert den Rat auf, die Gewährung von Finanzmitteln der Europäischen Union für die 
Republik Moldau vom Ergebnis der unabhängigen Untersuchung der Gewalt nach der 
Wahl abhängig zu machen; 

5. weist die Regierung der Republik Moldau und ihren Präsidenten Vladimir Voronin darauf 
hin, dass sie die volle politische und rechtliche Verantwortung dafür tragen, dass das 
Recht auf friedlichen und demokratischen Protest gewährleistet wird und die Gesetze und 
internationalen Verpflichtungen der Republik Moldau zur Geltung gebracht und 
angewandt werden; erwartet eine gründliche, objektive und unabhängige gerichtliche 
Untersuchung aller erhobenen Vorwürfe von Gesetzlosigkeit einschließlich der Taten, die 
von der Polizei, Justizbeamten oder Sicherheitskräften begangen wurden; 

6. fordert die moldauischen Staatsorgane auf, den Beweis für ihr eindeutiges Engagement für 
die Festigung der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der 
Menschenrechte zu erbringen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen in 
die Wahlverfahren wiederherzustellen, und alle Empfehlungen der der OSZE bzw. des 
BDIMR umzusetzen, um in Zukunft für Wahlen von anderer Qualität zu sorgen; 

7. stellt fest, dass die Oppositionsparteien vereint und entschlossen sind, ihr 
verfassungsmäßiges Recht, die Wahl des neuen Präsidenten im Parlament zu blockieren, 
zu nutzen und so eine neue allgemeine Wahl zu erzwingen, wie es in der Verfassung 
vorgesehen ist; betont jedoch, dass jede Neuwahl einen Konsens zwischen der Opposition 
und der Regierung über konkrete Verbesserungen des Wahlablaufs erfordert; 

8. stellt mit Besorgnis die nachgewiesenen Diskrepanzen zwischen der regierenden 
Kommunistischen Partei und der Opposition hinsichtlich der Medienpräsenz im 
moldauischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen fest und fordert weitere 
Schritte, um redaktionelle Unabhängigkeit aller Medien und insbesondere des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und Fernsehens der Republik Moldau zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, in diesem Bereich Unterstützung und Fachwissen der EU anzubieten; 
weist darauf hin, dass die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt die Pflicht hat, der 
Öffentlichkeit objektive und unparteiische Informationen zu übermitteln, und kein 
Sprachrohr der Regierung oder einer bestimmten Partei sein darf; 

9. fordert die moldauische Regierung auf, der Opposition Zugang zum Wählerverzeichnis zu 
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gewähren und sicherzustellen, dass eine unabhängige Prüfung der Vorwürfe nach den 
Gesetzen der Republik Moldau durch bestehende Gerichtsverfahren erfolgt; 

10. äußert seine ernste Besorgnis über jüngste Schritte des Justizministeriums gegen eine 
Reihe von Organisationen der Zivilgesellschaft nach den Ereignissen vom 7. und 8. April 
und betont, dass behördliche und steuerliche Maßnahmen nicht missbraucht werden 
sollten, um Regierungskritiker zum Schweigen zu bringen; 

11. fordert den Rat auf, den Hauptbevollmächtigten der EU in der Republik Moldau zu 
beauftragen, nach Möglichkeiten zu suchen, die Rolle der EU im Bereich der Förderung 
der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte zu stärken; 

12. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass Finanzmittel der EU, die der Republik 
Moldau im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten zur Verfügung stehen, 
breitere Wirkung zeitigen, insbesondere indem sie die Möglichkeiten des Europäischen 
Instruments für Demokratie und Menschenrechte und des Europäischen Nachbarschafts- 
und Partnerschaftsinstruments ausschöpft; 

13. begrüßt die Teilnahme der Republik Moldau an der Östlichen Partnerschaft, weist aber 
darauf hin, dass eine echte Partnerschaft nur auf echtem Engagement für weitere 
Reformen aufbauen kann; 

14. bekräftigt seine Unterstützung für die territoriale Integrität der Republik Moldau und weist 
darauf hin, dass eine energischere Beteiligung der EU an der Herbeiführung einer Lösung 
für die Transnistrienfrage benötigt wird; 

15. betont, dass bei jeder künftigen Überprüfung der Wahlbeobachtungstätigkeiten des 
BDIMR der OSZE und der Beiträge der EU zu internationalen 
Wahlbeobachtungsmissionen die erheblichen Diskrepanzen zwischen dem vorläufigen 
Bericht des BDIMR der OSZE über den Ablauf der Wahl und der Bewertung und den 
Vorwürfen der Oppositionsparteien und zahlreicher moldauischer Bürger im Hinblick auf 
Wahlbetrug zu berücksichtigen sind; 

16. fordert die moldauischen Staatsorgane auf, die Reiseregelung für rumänische 
Staatsbürger, die die Republik Moldau besuchen wollen, unverzüglich wiederherzustellen 
und das Abkommen über Visaerleichterungen zwischen der EU und der Republik Moldau 
einzuhalten; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten, dem Präsidenten und dem Parlament der Republik Moldau, dem BDIMR 
der OSZE und dem Europarat zu übermitteln. 


